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RECHTSGRUNDLAGEN

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind:

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch
Gesetz vom 22.12.2025 (BGBl. I S. 348) m.W.v. 23.12.2025 geändert worden ist.

Landesbauordnung (LBO)
in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. BW 2010, S.  357, 358, ber. S. 416), die zuletzt durch Artikel 1
des Gesetzes vom 18. März 2025 (GBl. 2025 Nr. 25) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch
Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. I S. 176) m.W.v. 07.07.2023 geändert worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanZV)
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Au-
gust 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist.
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VERFAHRENSVERMERKE

Zur Beurkundung
Forchtenberg, den .......................

------------------------------------
Bürgermeister

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB am 25.03.2025

2. Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB am 04.04.2025

3. Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB vom 07.04.2025 bis 09.05.2025

4. Anhörung der Behörden gem. § 4 (1) BauGB vom 07.04.2025 bis 09.05.2025

5. Billigung des Bebauungsplanentwurfs
und Auslegungsbeschluss

am 22.07.2025

6. Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB,
Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB und
Beteiligung Nachbarkommunen gem. § 2 (2) BauGB
6.1 Bekanntmachung am 01.08.2025

6.2 Auslegungsfrist/Behördenbeteiligung vom 04.08.2025 bis 05.09.2025

6.3 Beteiligung der Nachbarkommunen vom 04.08.2025 bis 05.09.2025

7. Billigung des geänderten Bebauungsplanentwurfs
und Auslegungsbeschluss

8. Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB,
Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB und
Beteiligung Nachbarkommunen gem. § 2 (2) BauGB
6.1 Bekanntmachung am

6.2 Auslegungsfrist/Behördenbeteiligung vom bis

6.3 Beteiligung der Nachbarkommunen vom bis

7. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB am

8. Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB am
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TEXTLICHER TEIL
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und baurecht-
lichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch bezeichneten
Art enthalten, außer Kraft.

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt:

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO)

1.1 SOPV - Sondergebiet Photovoltaikanlage (§ 11 Abs. 2 BauNVO)

Das Sondergebiet Photovoltaik dient der Errichtung und dem Betrieb von Photovoltaik-
anlagen. Zulässig sind Photovoltaikanlagen und Solarmodule und die zur Betreibung der
Photovoltaikanlagen notwendigen Nebenanlagen wie Transformatoren- und Wechsel-
richterstationen sowie Batteriespeicher.

Nach Ende der Nutzung ist die Fläche im Bereich des Sondergebietes gem. § 9 Abs. 2
BauGB zurückzubauen und der landwirtschaftlichen Nutzung zurückzuführen.

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO)

2.1 GRZ - Grundflächenzahl

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag.

Die Grundfläche berechnet sich aus der durch die Modultische überdeckten Fläche sowie
der für den Betrieb der Anlage notwendigen Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, dabei
bleiben Um- und Durchfahrten unberücksichtigt. Eine Versiegelung von Um- und Durch-
fahrten ist nicht zulässig.

2.2 Höhe der baulichen Anlagen

Die Höhe der Solar-Modultische darf bezogen auf die mittlere Geländehöhe, die nach
der Eckpunktmethode ermittelt wird, maximal 3,0 m betragen. Der Mindestabstand der
Modulunterkante von der Geländeoberkante wird mit 0,8 m festgesetzt.

Die Höhe der Gebäude (Betriebsanlagen) darf bezogen auf die mittlere Geländehöhe, die
nach der Eckpunktmethode ermittelt wird, max. 4,0 m betragen.
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3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen und Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO)

3.1 Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen
entsprechend Planeintrag.

Die durch Stütz- und Haltekonstruktionen sowie technische Anlagen in Anspruch ge-
nommene Fläche wird auf maximal 500 m² begrenzt.

Die zugelassenen baulichen Anlagen sind nur innerhalb der festgesetzten Baugrenzen
zugelassen. Außerhalb der Baugrenze sind ausnahmsweise zugelassen: Einfriedung und
Einrichtungen zum Brandschutz (z.B. Löschwassereinrichtungen), Leitungen und Kabel.

4. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB)

4.1 Maßnahme <1>: Bepflanzung der Baufläche

Die mit Solarmodulen überbaubaren Flächen sind nach der Errichtung der Anlage mit
Saatgut gesicherter Herkünfte als Glatthaferwiese (Fettwiese/Frischwiese) einzusäen. Als
Herkunftsregion ist das „Südwestdeutsches Bergland“ nachzuweisen.

Die Fläche ist ein- bis zweimal jährlich zu mähen und das Mahdgut abzuräumen. Alter-
nativ ist auch eine Beweidung zulässig. Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmit-
teln ist unzulässig.

4.2 Maßnahme <2>: Blühflächen

Innerhalb der Maßnahmenfläche <2> sind fünf Blühflächen mit einer Mindestgröße von
jeweils 1.500 m² anzulegen. Die Blühflächen sind als Blumenwiese mit einer Saatgutmi-
schung gebietsheimischer Herkünfte einzusäen, wobei der Blumenanteil mindestens
50 % betragen muss. Die Anlage von Photovoltaikmodulen, Trafostationen oder Batte-
riespeichern innerhalb dieser Blühflächen ist unzulässig.

Die Blühflächen müssen untereinander einen Mindestabstand von jeweils 60 m aufwei-
sen. Die Pflege erfolgt durch eine ein- bis zweimalige Mahd im räumlichen Wechsel.
Während der Brutzeit, vom 01.03. bis 01.08. eines jeden Jahres ist eine Mahd untersagt.

Je Blühfläche sind in den Modulzwischenreihen Schwarzbracheflächen von jeweils 20 m²
anzulegen. Diese müssen untereinander einen Mindestabstand von 60 m aufweisen und
sich möglichst gleichmäßig über den gesamten Solarpark verteilen. Die Flächen sind zu-
nächst wie die übrige Baufläche anzusäen. Im zeitigen Frühjahr vor Beginn der Brutzeit,
ist eine jährliche oberflächige Bodenbearbeitung der Zwischenbereichen durchzuführen.

Der Reihenabstand der Solarmodule muss innerhalb der Maßnahmenfläche <2> min-
destens 3,5 m betragen. Anpflanzungen von Gehölzen sind unzulässig.
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Die verbleibende Fläche ist entsprechend Nummer 4.1 „Maßnahme <1>: Bepflanzung
der Baufläche“ zu bepflanzen.

4.3 Beleuchtung des Gebietes

Zum Schutz nachtaktiver Tiere ist eine Beleuchtung der Anlage nicht zulässig.

4.4 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-
verkleidungen

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-
lässig.

4.5 Oberflächenbefestigung

Zufahrten sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasen-
gittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o. ä.). Der Un-
terbau ist auf den Belag abzustimmen.

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Die Photovoltaikanlagen innerhalb des Geltungsbereichs sind in Gestalt, Material und
Farbe einheitlich auszubilden.

Für Nebenanlagen in Form von Gebäuden sind nur Flachdächer oder flachgeneigte Dä-
cher bis zu einer Dachneigung von 10° zulässig.

Nebenanlagen, wie Trafo- oder Übergabestationen sind in gedeckten Farben in grau- bis
anthrazitfarbenen Farbtönen zu gestalten.

2. Einfriedungen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Einfriedungen sind sockellos bis zu einer Höhe von 2,40 m inklusive der 0,15 m Boden-
freiheit zulässig. Fundamente für Zaunpfähle sind zulässig. Die Farbgebung ist auf die
Photovoltaikanlage anzupassen. Einfriedungen sind nur als Maschendraht- oder Eisen-
gitterzäune zulässig.

Mit Einfriedungen ist ein Mindestabstand von 1,5 m zu landwirtschaftlichen Wirtschafts-
wegen einzuhalten.
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III. HINWEISE

1. Bodenfunde
Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen.

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-
hörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge,
Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschich-
ten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde
mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäolo-
gischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

2. Altlasten
Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-
getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-
des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt  und das Landratsamt sind umgehend über Art und
Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen.

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-
läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der
zuständige Abfallentsorger Auskunft.

3. Bodenschutz
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen.

Die Anlage „Solarpark“ ist so zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten, dass Boden-
verdichtungen soweit wie möglich vermieden/vermindert werden. Hierzu ist z. B: auf Flä-
chen außerhalb befestigter Straßen, welche als Zuwegung, Arbeitsfläche und/oder
Materiallagerfläche genutzt werden, auf den Einsatz von geeigneten Hilfsmitteln (wie
Baggermatten, Fahrbohlen, etc.) zurückzugreifen. Nicht vermeidbare Bodenverdichtun-
gen und entstandene Schäden, sind nach Abschluss der jeweiligen Maßnahmen (Errich-
tungs-, Betriebs- und Unterhaltungsmaßnahmen) zu beheben/ beseitigen. Nach dem
Betrieb der Anlage sind im Rahmen der Stilllegung sämtliche Anlagen (wie z. B. auch
Fundamente) ordnungsgemäß rückzubauen. Die Flächen sind – in Abstimmung mit dem
Grundstücks-Eigentümer – in den ursprünglichen Zustand zurückzuführen. Hierbei sind
die Funktionen des Bodens wiederherzustellen.
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Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Ver-
mischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind.

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 18915 und der DIN 19731 einzuhal-
ten.

§ 3 Abs. 3 und Abs. 4 LKreiWiG ist einzuhalten. Der bei dem Vorhaben anfallende Bo-
denaushub ist gemäß § 3 Abs. 3 LKreiWiG vor Ort zu verwenden. Es ist auf ein Erdmas-
senausgleich hinzuwirken. Sollten mehr als 500 Kubikmeter Erdaushub anfallen, ist dem
Landratsamt gemäß § 3 Abs. 4 LKreiWiG ein Abfallverwertungskonzept vorzulegen.

Mutterboden, der beim Bau (der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen und ande-
ren Änderungen der Erdoberfläche) anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten
auszuheben und in maximal zwei Meter hohen Mieten zu lagern. Er ist in kulturfähigem,
biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung
zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB).

Bei erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets darf der Mutterbo-
den des Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für Auf-
füllungen ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. Unnötiges
Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Flächen ist nicht zulässig.

Nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchAG) ist bei Vorha-
ben von mehr als 0,5 Hektar, bei denen insbesondere durch Abgrabungen, Aufschüttun-
gen, Auffüllungen, Versiegelungen und Teilversiegelungen auf natürliche Böden
eingewirkt wird, durch den Vorhabenträger für die Planung und Ausführung des Vorha-
bens ein Bodenschutzkonzept zu er-stellen. Bei Vorhaben von mehr als 1 Hektar kann
eine Bodenkundliche Baubegleitung verlangt werden. Bedarf das Vorhaben einer be-
hördlichen Zulassung, ist das Bodenschutzkonzept bei der Antragstellung vorzulegen.
Sollte ein Vorhaben zulassungsfrei sein, muss das Konzept sechs Wochen vor Beginn
dem Landratsamt vorliegen.

Für die Erstellung des Bodenschutzkonzeptes ist das Dokument „Standard-BSK für FFPV-
Anlagen“ des Regierungspräsidiums Stuttgart zu beachten.

4. Grundwasserfreilegung
Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-
wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-
behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen.

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-
beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere
Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG).

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-
reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer
ist unzulässig.
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Bei Gründungen im Einflussbereich von Grundwasser (gesättigte Zone sowie Grundwas-
serschwankungsbereich) sind verzinkte Stahlprofile, -rohre und Schraubanker aus Sicht
des Allgemeinen Grundwasserschutzes nicht zulässig.

5. Baugrunduntersuchung
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-
breitungsgebiet von Gesteinen der Erfurt-Formation (Lettenkeuper).

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind
im südlichsten Abschnitt des Plangebiets nicht vollständig auszuschließen. Sollte eine
Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich zu-
lässig sein (z. B. im Bereich eines pot. Transformatorenhäuschens), sollten Versickerungs-
einrichtungen in ausreichendem Abstand zu Fundamenten angelegt werden.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z.B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten)
werden objekt-bezogene, der Baumaßnahme angemessene Baugrunduntersuchungen
gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

6. Baufeldräumung
Die Vegetation der zu bebauenden Flächen und der Flächen der Erschließung sind im
Vorfeld von Baumaßnahmen in der Zeit von Oktober bis Februar komplett zu räumen
und anschließend regelmäßig zu mähen, um Bodenbruten sowie das Aufkommen von
Sukzessionsvegetation zu verhindern. Das Einwandern von Zauneidechsen wird durch
das Aufstellen eines Reptilienzauns entlang der Südgrenze des Plangebiets vor Beginn
der Baufeldräumung verhindert.

Reptilienzaun

„Einrichtung einer reptilienabweisenden Zäunung als Einwanderungsbarriere zum geplan-
ten Baufeld, vor dessen Errichtung zu überprüfen und zu beachten ist, dass sich im Baufeld
noch keine Sukzessionsvegetation entwickelt hat. Dies wird am besten dadurch gewährlei-
tet, dass der Reptilienzaun eingerichtet wird, wenn die Flächen des Plangebiets noch inten-
siv bewirtschaftet werden bzw. noch keine Ruderalvegetation aufkommen konnte.“
(Arbeitsgemeinschaft für Wasser- und Landschaftsplanung Dieter Veile: Spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung, S. 33)

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen.

7. Mittelspannungsfreileitung 20 kV
Nach DIN EN 50341 müssen folgende Abstände bei größtem Durchhang und ggf. Aus-
schwingen der Leiter eingehalten werden:



Stadt Forchtenberg – Gemarkung Ernsbach
Bebauungsplan „Solarpark Köhlersfeld-Häfnersfeld“

Textlicher Teil – Erneute Offenlegung Seite 9

1. Abstand von Bauvorhaben mit einer Dachneigung bis 15° - 5,00 m mit einer Dach-
neigung über 15° bei Bedachung nach DIN 4102 - 3,00 m

2. Abstand von Baufahrzeugen, Baumaterialien und sonstigen Gegenständen (Kran) -
3,00 m

3. Abstand von Bäumen und Sträuchern - 2,50 m

4. Abstand von Fahrbahnen, Wegen - 7,00 m

5. Abstand zur Erdoberfläche im freien Gelände - 6,00 m

Im Leitungsschutzstreifen sollten nur solche kleinkronigen Strauch- und Baumarten ge-
pflanzt werden, die später keine Rückschnitte wegen des einzuhalten Mindestabstands
nach DIN EN 50341 erfordern.

Im Bereich der 20 kV-Freileitung kann kein Baukran gestellt werden.

Im Leitungsschutzstreifen dürfen keine Antennen, Blitzableiter, Reklametafeln oder der-
gleichen angebracht werden.

Die Zugänglichkeit zur Leitung und zu etwaigen Masten muss jederzeit gewährleistet
sein.

Sollten durch das Bauvorhaben Änderungen an der Freileitung erforderlich oder ge-
wünscht sein, müssen diese samt Kostentragung vor Baubeginn zwischen Netze BW
GmbH und Anlagenerrichter vereinbart werden.

Bei Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen ist für die Abstimmung von Sicherungs-
maßnahmen unser Auftragszentrum mindestens drei Wochen vor Baubeginn zu kontak-
tieren.

8. Errichtung einer Trafostation
Bei der Verwendung von ester- bzw. ölgekühlte Trafos, sind die Trafos jeweils mit einer
ausreichend dimensionierten und beständigen Auffangwanne entsprechend den Anfor-
derungen der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
(AwSV) auszurüsten, die das Auslaufen wassergefährdender Flüssigkeiten wirksam ver-
hindert.

9. Abstand von Zaunanlagen
Bei der Errichtung von Zaunanlagen sind die allgemeinen Vorschriften und gesetzlichen
Regelungen zu Abständen zu Nachbargrundstücken und öffentlichen Verkehrsflächen
einzuhalten.
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10. Artenschutz: CEF-Maßnahme Blühflächen
Der vollständige Bau der PV-Anlage muss außerhalb der Brutphase der Feldlerche (15.
März bis 31. August) erfolgen und fertiggestellt sein. Die CEF-Maßnahme muss bis spä-
testens 15. März der auf den Bau der PV-Anlage folgenden Brutzeit vollständig umge-
setzt und funktionsfähig sein.

Zur Überprüfung der Wirksamkeit der CEF-Maßnahme ist ein Monitoring im ersten, zwei-
ten und dritten Jahr nach Anlage der CEF-Maßnahme durchzuführen und vorab eine Zie-
lerreichung festzulegen (hier Nachweis von 5 Brutpaaren Feldlerche nach 3 Jahren); als
Nullmonitoring können die Ergebnisse aus den bisherigen Untersuchungen herangezo-
gen werden. Der Bericht mit Angaben zu Anzahl Brutpaare, Erfassung der Vegetations-
struktur, Bewirtschaftungsart (angrenzende Feldfrüchte) sind der UNB bis zum 31.12. des
jeweiligen Monitoringjahres vorzulegen. Wird die Zielerreichung im dritten Jahr des Mo-
nitorings nicht erreicht, sind pro fehlendem Brutpaar Feldlerche 1.500 m² Blühstreifen als
externe Maßnahme anzulegen.

Wenn der Bau der PV-Anlage nicht vollständig außerhalb der Brutzeit abgeschlossen
werden kann oder die CEF-Maßnahme nicht spätestens bis zum 15. März der auf den Bau
der PV-Anlage folgenden Brutzeit vollständig hergestellt und funktionsfähig ist, ist zur
Sicherstellung der kontinuierlichen ökologischen Funktion gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V.
m. Abs. 5 BNatSchG vorübergehend auch eine externe CEF-Maßnahme bereitzustellen.
Sobald die interne CEF-Maßnahme vollständig hergestellt ist und zu Beginn einer Brut-
periode der Feldlerche funktionsfähig ist, kann die externe Maßnahme entfallen. Der Ent-
fall der externen Maßnahme bedarf der schriftlichen Zustimmung der unteren
Naturschutzbehörde. Das festgesetzte Monitoring innerhalb der PV-Anlage ist unabhän-
gig vom Entfall der externen Maßnahme fortzuführen.
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN

Artenliste: Fettwiese/Frischwiese (Ursprungsgebiet Südwest-
deutsches Bergland)
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Forchtenberg, den Der Bürgermeister
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